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RS OGH 1985/5/8 3Ob43/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1985

Norm

EO §140 ff

Rechtssatz

Sinn und Zweck des Exekutionsverfahrens ist es, daß einerseits die Versteigerung wirklich durchgeführt wird und ein

Erlös zur Befriedigung der Gläubiger erzielt wird; andererseits soll der Schätzwert nicht so niedrig bestimmt werden,

daß eine Wertverschleuderung statt7ndet und die Interessen des Verp8ichteten aber auch in schlechterem Rang

stehender Gläubiger verletzt werden.
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